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Tier & Technik 2025 
vom 20. – 23. Februar 2025 in St.Gallen 
 
 
 
 
Vom Tierhalter / von der Tierhalterin auszufüllen und zu unterschreiben 
 
 
1. Tier-ID: 
 
 
 
 Ohrmarkennummer (wenn möglich Kleber) Katalog-Nummer 

   (falls vorhanden) 

 ................................. ................................. ......................... 
 Farbe Rasse Geb. Datum 

 

2. Tierhalter 
 
 Name: .................................................................. 
 
 Vorname: ..................................................................  Nummer Betrieb 
 

 .................................................................. ............... ............................................................ 
 Adresse PLZ Wohnort 
 

Diese Bestätigung ist auf dem Transport mitzuführen und der Amtstierärztin / dem Amtstierarzt bei der Auffuhr 
unaufgefordert abzugeben. Die / der Unterzeichnende bestätigt die Richtigkeit der gemachten Angaben. 

 
........................................................................... ...................................................................... 

Ort und Datum      Tierhalter / Tierhalterin (Unterschrift) 

        Bitte 
 ankreuzen 

3. Das oben aufgeführte Tier der Rindergattung wurde nach dem 20. Januar 2025 
negativ auf IBR-Antikörper untersucht. 

❑ 

4. Das oben aufgeführte Tier der Rindergattung wurde nach dem 20. Januar 2025 
negativ auf BVD-Antikörper (AK) und BVD-Virus (Antigen / AG) untersucht. 

❑ 

5. Das für die Viehausstellung der Tier & Technik 2025 vorgesehene Tier steht seit 
30 Tagen ununterbrochen in der oben aufgeführten Tierhaltung. 

❑ 

6. Es unterliegt keiner Sperre wegen BVD. ❑ 

7. Das aufgeführte Tier ist nicht hochträchtig (max. 260 Tage am 23. Februar 2025)  

8. In den letzten 21 Tagen vor der Auffuhr sind im Bestand keine 
Atemwegserkrankungen und / oder gehäuft Aborte aufgetreten. 

❑ 

9. Das Tier wurde entweder korrekt gegen alle Serotypen des Blauzungenvirus (BTV) 
geimpft, die in Österreich während der letzten zwei Jahre gemeldet wurden, 

oder das Tier wurde mindestens 14 Tage vor der Verbringung durch Insektizide / 
Repellents vor Vektorangriffen geschützt und frühestens 14 Tage nach dem 
Aufbringen des Vektorschutzes einer negativen PCR-Untersuchung unterzogen. 

Medikament: ______________; Absetzfrist Milch: _____; Absetzfrist Fleisch: _____ 

❑ 
 

❑ 

10. Alle benötigten Laborresultate liegen diesem Zulassungsschein bei. 
  (Punkt 3:  IBR / Punkt 4:  BVD-Antikörper und BVD-Virus / Punkt 9:  BTV) 

❑ 

Zulassungsschein für 
Tiere aus Österreich 


